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MITTEILUNG ÜBER DIE KONKURSERÖFFNUNG GEMÄSS ART. 92 KO

Das Landesgericht Bozen hat mit Urteil N. _____ vom _____, hinterlegt am _____, den Konkurs der _____ erklärt und Frau Dr. Francesca Bortolotti zum beauftragten Richter und den Unterfertigten _____, mit Kanzlei in _____, zum Masseverwalter ernannt. 

[E-Mail Adresse des Verfahrens: _____]
Internetseite: www.fallimentibolzano.com

Dies vorausgeschickt, teilt der Masseverwalter Folgendes mit: 
· Die Gläubigerversammlung zur Prüfung des Schuldenstandes ist für den               ,               um          Uhr  vor dem Konkursrichter Dr. Bortolotti, im Gerichtsgebäude, festgesetzt worden.
· Im Sinne des Art. 93 Konkursgesetz können die Forderungsanmeldungen sowie die Anträge betreffend die Inhaberschaft von dinglichen oder persönlichen Rechten an beweglichen und unbeweglichen Sachen im Eigentum oder Besitz des Konkurses mindestens 30 Tage (Ausschlussfrist) vor der Verhandlung, die zur oben genannten Gläubigerversammlung anberaumt ist, eingebracht werden;
· Die Anmeldungen, welche nach dieser Frist und innerhalb von 12 Monaten ab Hinterlegung des Dekretes über die Vollstreckbarkeit des Schuldenstandes hinterlegt werden, gelten als verspätet (Art. 101 Konkursgesetz) und werden als solche behandelt; 
· Nach Ablauf der zuletzt genannten Frist und jedenfalls so lange, bis alle Verteilungen der Konkursmasse abgeschlossen sind, sind verspätete Anmeldungen zulässig, wenn der Antragsteller beweist, dass die Verspätung auf einem von ihm nicht zu vertretenden Grund beruht. 

Die Forderungsanmeldung muss im Sinne des Art. 93 Konkursgesetz enthalten: 
1. die Angabe des Verfahrens, an dem man sich zu beteiligen beabsichtigt und die Personalien des Gläubigers;
2. die Bestimmung des Betrags, den man anzumelden beabsichtigt oder die Beschreibung der Sache, dessen Rückgabe oder Herausgabe man verlangt; die Gläubiger sind eingeladen, in der Forderungsanmeldung die geforderten Beträge für Kapital, Spesen, Zinsen und Mehrwertsteuer getrennt anzugeben;
3. eine kurzgefasste Darstellung der Tatsachen und der Rechtsgründe, auf die sich der Antrag stützt; 
4. die allfällige Angabe eines Titels auf vorzugsweise Befriedigung, auch im Hinblick auf die Rangordnung der Forderung, sowie die Beschreibung der Sache, aus der die vorzugsweise Befriedigung erfolgen soll, wenn letztere auf einem besonderen Vorzugsrecht fußt;
5. die Angabe einer zertifizierten E-Mail Adresse (P.E.C.), an welche die Mitteilungen des Masseverwalters gesendet werden. Es obliegt den Gläubigern, dem Masseverwalter jede Änderung der Adresse mitzuteilen. Sollte der Gläubiger nicht über eine eigene P.E.C. Adresse verfügen, kann er die P.E.C. Adresse eines vertrauenswürdigen Dritten (z.B. eines Rechtsanwaltes, Freiberuflers, Beraters, Verein) verwenden. Sollte die P.E.C. Adresse nicht angegeben werden, oder die zertifizierte E-Mail aus dem Antragsteller anzulastenden Gründen nicht übermittelt werden, erfolgen die Mitteilungen, ohne weitere Benachrichtigung, mittels Hinterlegung einer Kopie des Schriftsatzes in der Gerichtskanzlei.
6. die Beilage der Urkunden, welche das Guthaben belegen und den geltenden Steuervorschriften entsprechen (siehe erläuternder Anhang dieser Mitteilung). 
N.B.: Im Anhang wird, als reines Fallbeispiel und ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, eine Auflistung der Dokumente, welche der Forderungsanmeldung beigehängt werden sollten, übermittelt.

Vorlage des Antrags:
Der Antrag muss mittels Rekurs gestellt werden. Dieser muss von der Partei, auch persönlich, mittels einer der folgenden zwei Modalitäten unterzeichnet werden: A) mit digitaler Unterschrift; B) mittels üblicher Unterzeichnung auf dem Originaldokument, welches für die telematische Übermittlung eingescannt werden muss.
Auch die Dokumente, welche den geltend gemachten Anspruch begründen, dürfen nicht in Papierform hinterlegt oder übermittelt werden, sondern müssen für die telematische Übermittlung eingescannt werden.
Der Rekurs und die den geltend gemachten Anspruch begründenden Dokumente müssen daher dem Masseverwalter ausschließlich auf telematischen Wege übermittelt werden, und zwar an folgende zertifizierte E-Mail Adresse (P.E.C.): 

________________________________

N.B. Die Rekurse und die Dokumente in Papierform welche in der Konkurskanzlei des Landesgerichts hinterlegt werden oder derselben übermittelt werden sollten, sowie auch die allfälligen auf telematischen Wege direkt der Gerichtskanzlei übermittelten Rekurse, werden als unzulässig erachtet, und die darin enthaltenen Anträge werden in Folge dessen keiner Prüfung unterzogen; auch die direkt dem Masseverwalter in Papierform anstatt auf telematischem Wege übermittelten Anträge werden nicht geprüft da unzulässig.
Nur Wertpapiere (Schecks, Wechsel usw.) müssen im Original in der Gerichtskanzlei hinterlegt werden, welche die erfolgte Hinterlegung bestätigen wird.
Es wird des Weiteren daran erinnert, dass:
a. der Rekurs unzulässig ist, wenn eine der in den ob genannten Z. 1), 2) oder 3) verlangten Angaben fehlt oder völlig unbestimmt ist; 
b. die Forderung als nicht bevorrechtigt angesehen wird, wenn die Angabe gemäß Z. 4) fehlt oder völlig unbestimmt ist;
c. es wird darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Gläubiger mit der Forderungsanmeldung oder mit einer vorherigen Mitteilung seine Verfügbarkeit anzeigen kann, den Auftrag anzunehmen, Mitglied des Gläubigerausschusses, dessen Funktionen vom Art. 41 Konkursgesetz geregelt sind, zu werden;
d. den Gläubigern, welche Rechte auf bewegliche und unbewegliche Sachen des Gemeinschuldners geltend machen, wird geraten, für die Zulassung des Guthabens und für die Rückgabe oder Herausgabe getrennte Anträge zu stellen. Lediglich für bewegliche Sachen, hinsichtlich derer klar feststellbare dingliche oder persönliche Rechte beansprucht werden, wird als Alternative auf die Möglichkeit hingewiesen, die Rückgabe im Sinne des Art. 87-bis Konkursgesetz zu beantragen, welche vom beauftragten Richter mit Dekret schneller verfügt werden kann. 

Es wird präzisiert, dass:
a. der Entwurf des Schuldenstandes wenigstens 15 Tage vor der Verhandlung, die, wie oben angegeben, zur Prüfung des Schuldenstandes festgesetzt ist, in der Konkurskanzlei des Landesgerichts Bozen hinterlegt wird;
b. jeder Gläubiger den Entwurf überprüfen und schriftliche Stellungnahmen sowie integrierende Urkunden bis zu genannter Verhandlung vorlegen kann.
***
Zum Zweck eines besseren Ablaufs des Verfahrens werden die Gläubiger aufgefordert, dem unterfertigten Masseverwalter jegliche Nachricht über die Konkursgesellschaft und/oder über die mit ihr unterhaltenen Verbindungen, welche als hilfreich für die Eintreibung der Außenstände, für die Wiederherstellung des Vermögens und für die Feststellung der für die Insolvenz verantwortlichen Personen erachtet werden, zukommen zu lassen. 
Jeder, der Sachen, Ausrüstung oder Sonstiges besitzt, die sich im Eigentum des Gemeinschuldners befinden,  muss dies dem Masseverwalter unverzüglich mitteilen.

Wichtiger Hinweis:
Es ist ein informatisches System eingerichtet worden, welches es den Gläubigern ermöglicht, Meldungen über das Konkursverfahren mittels Internet einzuholen. Um dies zu tun, ist es erforderlich, dass jeder interessierte Gläubiger sich auf der Internetseite www.fallimentibolzano.com Mittels des Ihm bei der Registrierung der Forderungsanmeldung mitgeteilten Zugangskode, registriert.
Wenn man sich mit der Seite verbindet, erhält man die Informationen, deren Veröffentlichung der Masseverwalter als opportun erachtet. Es wird präzisiert, dass diese Methodik informativen Charakter hat. 
Für eventuelle Informationen kann die Internetseite www.faIlimentibolzano.com besucht werden (auf "INFORMAZIONI PER I CREDITORI“ (Informationen für Gläubiger) klicken).

Mit freundlichen Grüßen.

Der Masseverwalter



Anhang: Übersicht mit Angaben zur Beibringung der Anmeldungen, welche die Höhe und Natur des Guthabens bescheinigen.  
Anhang

ANWEISUNGEN ZUR ABFASSUNG DER ANMELDUNG UND DER ZU ERBRINGENDEN URKUNDEN

Wichtiger Hinweis: die fehlende oder unvollständige Hinterlegung der Beweisunterlagen innerhalb der Verhandlung, die zur Feststellung des Schuldenstandes festgesetzt ist, hat die Abweisung des Antrags zur Folge. 

Zinsen:
Es ist notwendig, die Details bezüglich der Höhe der eventuell beantragten Zinsen und die Berechnungsmodalitäten für jede einzelne Kategorie der Guthaben, deren Zulassung man beantragt, anzugeben (z.B. Kapital, MwSt., Rückerstattungen, usw.), bei sonstiger Ablehnung der Zulassung. 
Die Berechnung für die mit Vorzugsrecht versehenen Forderungen (art. 2749 Abs. 1 ZGB)  der im Jahre der Konkurseröffnung und im Jahre vor der Konkurseröffnung angereiften Zinsen und für die mit Hypothekarprivileg versehenen Forderungen (Art. 2855 Abs. 2 ZGB) der im Jahre der Konkurseröffnung sowie in den zwei vorhergehenden Jahren angereiften Zinsen. 
Die Verzugszinsen gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 können auf die Forderungen gegenüber Insolvenzverfahren für den Zeitraum ab Fälligkeit der Forderung bis zum Datum der Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechnet werden.
Gerichtskosten:
Die Kosten, welche durch den rechtlichen Beistand für die Forderungsanmeldung beim Konkurs entstehen, werden nicht zugelassen.  
Die Kosten, die für das gerichtliche Verfahren und für die Leistungsaufforderung bestritten werden, werden in nicht bevorrechtigter Weise zugelassen. Die Kosten für den als erstes hinterlegten Konkursantrag und für Exekutions- und rechtserhaltende Verfahren (Pfändungen, Beschlagnahmen und darauffolgende Maßnahmen) betreffend die Inventarstücke oder jene, für die der Konkurs in der Zwangsvollstreckung eingetriebene Beträge erhalten hat, haben den Vorzug gemäß Art. 2770 ZGB. 
Die Kosten für die Mahndekrete werden nur dann zum Schuldenstand zugelassen, wenn das Mahndekret vor Konkurserklärung mit der Vollstreckbarkeitsklausel nach Art. 647 ZPO versehen wurde. 
Abhängige Arbeitnehmer – 
(Formular auf der Internetseite www.tribunale.bolzano.it verfügbar)
Die Forderungen aus Arbeitsverhältnissen müssen wie folgt unterschieden werden: 
· Entlohnung der letzten drei Monate gemäß Art. 2751-bis Z. 1 ZGB und Art. 2 Gesetzesdekret 27. Januar 1992 N. 80. Zu diesem Zweck wird präzisiert, dass man unter den letzten drei Monaten den Zeitraum versteht, welcher das Datum der Auflösung des Arbeitsverhältnisses und das Datum des vorangehenden dritten Monats umfasst; wenn die letzten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gänzlich oder teilweise mit einem Zeitraum der Aussetzung des Arbeitsverhältnisses, während dem kein Recht auf Entlohnung entstanden ist (z.B. aufgrund von nicht entlohnter Abwesenheit), übereinstimmen, bezieht sich die Garantie auf die direkt vorangehenden drei Monate, sofern sie in die 12 Monate, welche dem Datum der Hinterlegung des Konkursantrags vorangehen, fallen. Es wird außerdem präzisiert, dass diese Forderung sich nur auf die Entlohnung im engeren Sinn beziehen kann, inklusive des Bruchteils der Weihnachtsgratifikation und der anderen eventuell zusätzlich vertraglich vorgesehenen Monatsgehälter, sowie der vom Arbeitgeber aufgrund von Krankheit oder Mutterschaft geschuldeten Beträge; die Entschädigung für unterlassene Voranzeige, die Beträge betreffend nicht genossenen Urlaub und die Krankheitsentschädigungen zu Lasten des NISF, welche vom Arbeitgeber vorgesteckt hätten werden sollen, sind hingegen ausgeschlossen; der vom Garantiefond des NISF gedeckte Betrag ist innerhalb der Betragsgrenze von drei Mal dem Höchstmaß der außerordentlichen Entlohnung des monatlichen Lohnausgleichs nach Abzug der Beistands- und Fürsorgebeiträge (diese Werte ändern sich jährlich mit Wirkung ab 01.01. jeden Jahres) wirksam. Um die Höhe der Beteiligung des Garantiefonds zu bestimmen, muss der monatliche Betrag der außerordentlichen Lohnausgleichskasse, welcher zum Datum der Anreifung des Rechts oder, im Fall von Konkurs, zum Datum der diesbezüglichen Erklärung gilt, berücksichtigt werden. Eventuelle Löhne, welche den Wert der außerordentlichen Entlohnung des Lohnausgleichs von drei Monaten überschreiten, sind zu Lasten des Konkurses. 
Für das Jahr 2012 beläuft sich der monatliche Nettowert, welcher vom Garantiefond des NISF ausgezahlt wird (abzüglich des NISF-Beitrages, aber vor Abzug der Einkommenssteuer) auf € 886,89 bzw. auf € 1.053,95 für jene Arbeitnehmer, welche einen Bruttomonatsgehalt von über € 2.014,77 beziehen. 
· die Forderungen der abhängigen Arbeitnehmer laut Art. 2751-bis Z. 1 ZGB, die sich von jenen unterscheiden, die von Seiten des NISF vorgestreckt werden können (Dienstaltersentschädigung, Lohn der letzten drei Monate) und in anderen Kategorien untergebracht sind; 
· die Dienstaltersentschädigungen gemäß Art. 2751-bis Z.1 ZGB, mit Angabe der vom Arbeitgeber zurückgestellten Quote und der eventuell an den beim NISF eingerichteten “Schatzamt Fond” gezahlten Quote.  
· die Dienstaltersentschädigungen gemäß Art. 2751-bis Z. 1 ZGB für die Einschreibung bei ergänzenden Fonds, mit Angabe des ergänzenden Fürsorgefonds, welchem die Dienstaltersentschädigung zugeführt worden ist, sowie die eventuelle Angabe von zusätzlichen Beiträgen des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers; 
· die Entschädigung für fristlose Kündigung gemäß Art. 2118 ZGB;
· die Forderung bezüglich der Währungsaufwertung ab dem Datum der Anreifung bis zum mit Urteil festgelegten Datum der Prüfung der Forderungen und der Forderung für Zinsen in gesetzlichem Ausmaß auf den aufgewerteten Betrag zum Datum des Konkurses.  
Beizubringende Urkunden: 
· Abschnitte der monatlichen Lohnvergütungen für rückständige nicht gezahlte Löhne; 
· Berechnung der transitorischen Posten von zusätzlichen Monatsgehältern, Urlaub und Arbeitszeitverkürzungen, sofern sie nicht im obgenannten Lohnstreifen enthalten sind; 
· Berechnung der Dienstalterentschädigung, mit Angabe des Gesamtbetrags, der eventuell zum 31.12.2000 angereift war und des darauffolgenden Betrags; Betrag der Nachlässe gemäß Art. 19 DPR 917/1986 in der vor dem 01.01.2001 geltenden Fassung, Bruttobetrag der seit 01.01.2001 angereiften Aufwertung und der diesbezüglichen Ersatzsteuer, Betrag der eventuell vom Arbeitgeber geleisteten Bevorschussungen und Betrag der im Laufe der Auszahlung genannter Bevorschussungen getätigten Steuereinbehalte; 
· bei der Berechnung der Aufwertung und der Zinsen müssen die Beträge in Bezug auf die einzelnen Kategorien der Forderungen spezifiziert werden (Aufwertung bzgl. Dienstaltersentschädigung, Lohn der letzten drei Monate, usw.; Zinsen bzgl. Dienstaltersentschädigung, Lohn der letzten drei Monate, usw.).
Erbringer eines Geisteswerks:
das Privileg für berufliche Forderungen wird für die Forderungen von Berufsvereinigungen oder Kapitalgesellschaften nicht anerkannt. Für Berufsvereinigungen sind Fälle, in welchen der Auftrag einem einzelnen der Vereinigung angehörigen Freiberufler erteilt und die berufliche Tätigkeit von diesem ausgeführt worden ist, ausgenommen. In diesem Fall muss der Forderung, außer der unten angegebenen Urkunden, auch der Beweis der erfolgten Ausführung des Auftrags beigefügt werden; 
· Kostennote und Gebühren mit detaillierter Aufstellung der Leistungen in der Höhe der Forderung mit Angabe eventuell erhaltener Anzahlungen; 
· Angabe des Zeitraums, in welchem die Leistung erfolgt ist, sowie des Datums des Abschlusses der beruflichen Zusammenarbeit; 
· separate Angabe des Mehrwertsteuerbetrags und des Fürsorgebeitrags, sofern noch keine Rechnung ausgestellt worden ist; 
· wenn gegeben, Auftragserteilung und/oder Dienstleistungs- oder Kooperationsvertrag, mit sicherem Datum vor dem Konkurs; 
· detaillierter Bericht der geleisteten Tätigkeit, samt Beweisunterlagen bzw. der wichtigsten durchgeführten Handlungen. 
Agenturverträge:
· Bescheinigung der Einschreibung bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer aus welcher die Befähigung zum Geschäftsvermittler hervorgeht; 
· Ablichtung des Agenturvertrags;
· Ablichtung der an die Gesellschaft ausgestellten Rechnungen betreffend die Forderungen von Provision und/oder detaillierter Kontoauszug der Verkäufe;
· Kontoauszug der einzelnen Forderungspositionen (z.B. Provisionen, Entschädigung für fristlose Kündigung, Zusatzentschädigung für Kunden, usw.).
Handwerker:
die Gläubiger, welche der Meinung sind, aufgrund ihrer Eigenschaft als handwerkliche Unternehmer die Voraussetzungen für die Anmeldung zum Schuldenstand in bevorrechtigter Weise zu haben, müssen, um diese Voraussetzungen nachzuweisen, im Sinne und mit den Wirkungen des Rahmengesetzes Nr. 443 von 1985 beifügen: 
· Bescheinigung der Einschreibung in das von der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer wiedereingeführte Register der Handwerksbetriebe;
· Ablichtung des Einheitsvordrucks “Unico" (Übersicht des Mehrwertsteuerumsatzes) betreffend die Jahre in denen die Forderungsansprüche entstanden sind; Ablichtung der Bilanzen betreffend dieselben Jahre, wenn das Unternehmen das System der ordentlichen Buchführung hat; 
· Ablichtung des Einzelregisters und Erklärung, die die Anzahl der Angestellten zum Zeitpunkt der Entstehung der Forderungen bescheinigt; 
· Ablichtung der Aktivposten und Erklärung, welche die Verwendung von Produktionsgütern in der Ausübung der Unternehmertätigkeit sowie die Natur der ausgeübten Tätigkeit bescheinigt;
· für die Unternehmen, die die handwerkliche Tätigkeit in Form einer Gesellschaft ausüben, muss außerdem die Ablichtung des Zahlungsberichts der Fürsorge der einzelnen Gesellschafter beigefügt werden; 
· Selbstbestätigung der Gesellschafter, mit welcher sie bezeugen, nicht Inhaber von anderen Unternehmen oder Alleingesellschafter in Kapitalgesellschaften, welche im selben Sektor tätig sind, zu sein. 
Produktionskörperschaften oder -genossenschaften:
· Bestätigung der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer, welche die Bezeichnung „Produktions- und Arbeitsgenossenschaft“ bescheinigt;
· vollständige Ablichtung des Gründungsvertrags und der zum Zeitpunkt des Auflebens der Forderung geltenden Gesellschaftssatzung, mit Liste der von der Genossenschaft angestellten Gesellschafter.  
· vollständige Ablichtung der Bilanz, mit integrierender Notiz und Bericht der Verwaltungsratsmitglieder, betreffend den Zeitraum in welchem die Forderung entstanden ist;
· Ablichtung des Einzelregisters zur Überprüfung der Natur des Arbeitsverhältnisses der Gesellschafter; 
· Ablichtung des Einheitsvordrucks “Unico” betreffend die Jahre, in denen die Forderungsansprüche entstanden sind. 
Personaldienstleistungsgesellschaft (società di fornitura di lavoro temporaneo):
· Personaldienstleistungsvertrag (contratto di fornitura di lavoro temporaneo);
· Ablichtung der Rechnungen bezüglich der erfolgten Leistungen; 
· Ablichtung der Zahlungsabschnitte der Arbeiter.
· Berechnung der Höhe des Guthabens betreffend den bevorrechtigten bzw. nicht bevorrechtigten Teil.
Lieferanten:
· Ablichtung der Verkaufsrechnungen und der Transportdokumente. Die Lieferscheine (D.D.T.) werden auf Anfrage des Masseverwalters vorgelegt werden müssen sofern die Rechnungen, auf welche die Forderung beruht, in der Buchhaltung des Gemeinschuldners nicht aufscheinen oder aber die in Rechnung gestellten Leistungen bestritten werden sollten.
· Ablichtung der Rechnungen betreffend die erfolgten Leistungen; 
· Ablichtung von eventuellen Verträgen betreffend bestehende Geschäftsbeziehungen. 
Leasinggebergesellschaften:
· Leasingvertrag mit sicherem Datum vor dem Konkurs; 
· Ablichtung der Erwerbsrechnungen der geleasten Sachen;
· Kontoauszug ab Anfang der Beziehung bis zur Auflösung des Vertrags oder bis zur Konkurserklärung;
· Urkunden, welche die eventuelle Auflösung mit sicherem Datum vor der Konkurserklärung bescheinigen. 
Kreditanstalten:
· Ablichtung der Verträge betreffend die geltend gemachten Forderungen; 
· Ablichtung der Auszüge betreffend die im Jahr vor der Konkurserklärung erfolgten Geschäftsvorgänge, in der Regel betreffend das Jahr vor der Konkurserklärung; der Masseverwalter wird jedenfalls die Kontoauszüge für den gesamten Zeitraum verlangen können, um die Legitimität der vertraglichen Beziehung und die angewandten Zinsen zu prüfen.
· Bestätigung der Forderung, sofern nicht mit gerichtlichem Titel festgestellt. 
Hypothekarforderungen:
· Nachweis der Hypothekeintragung;
· Vertrag oder Rechtsakt, auf welchem die Eintragung der Hypothek fußt;
· Nachweis der Auszahlung der Summe und diesbezüglicher Auszahlungsbeleg ;
· Tilgungsplan, aus welchem die noch offenen Raten, mit Angabe des Kapitalbetrages und der Zinsen, ersichtlich sind. Der Tilgungsplan muss, auch für die Bestimmung der Zeitspanne für die Zuerkennung des Privilegs nach Art. 2855 ZGB (vertragliche Jahreslaufzeit und nicht Kalenderjahr), explizit den Kapitalbetrag und die Zinsen aufzeigen;
· analytische Angabe der im Laufe der Zeit angewandten Zinssätze;
· Nachweis der allfälligen Vertragsauflösung und Inverzugsetzung;
Pfandgläubiger:
· Vertrag oder Pfandbestellung;
· Nachweis der Gültigkeit des Titels in Bezug auf das Gut oder auf das Recht, welches Gegenstand der Pfandbestellung ist.
Anträge auf Herausgabe – Anträge auf sofortige Rückgabe gemäß Art. 87-bis, Abs. 1, Konkursgesetz.:
· Ablichtung des Titels, welcher das Eigentum der sich im Besitz des Gemeinschuldners befindlichen Sache bescheinigt, mit sicherem Datum vor dem Konkurs. 
· Bezüglich der Voraussetzungen für die Anträge auf sofortige Rückgabe siehe Anmerkung auf S. 3 der Mitteilung gemäß Art. 92 Konkursgesetz. 

